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die befragung läuft noch bis zum 30.11.2020

Machen Sie mit, damit das Radfahren in 
Mönsheim und Umgebung noch sicherer und 
attraktiver wird.

Um eine Aussage über die Situation in 
Mönsheim treff en zu können, werden aktuell 
noch 42 Rückmeldungen benötigt.

Kontakt: 
https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme

 

informiert: 

 

Ablesung der  
Wasserzähler 2020 

Zählerstand erfasst?! 

Nur mit Termin,  

symptomfrei  

und mit  

Mund-Nasenschutz  

ins Rathaus! 

Nächster  Termin im Rathaus: 

Dienstag 8. Dezember 2020  
von 14 - 16 Uhr 

Anmeldung bei Frau Freiberg! 

Adventsbücher 

in der Kiste  
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Impuls zur Woche 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die dunkelste Zeit im Jahr wird mit vielen Lichtern geschmückt. 
Kerzen, Lichterketten in Wohnzimmern, an Fenstern und 
Häusern innen und außen, an Eingangstüren, in Gärten, 
Straßen, Parks – oder wie hier im vergangenen Jahr in der 
Wilhelma. Inzwischen gibt es zwar auch für das ganze Jahr 

schöne Lichter, Fackeln und Kerzen, aber in der dunklen Jahreszeit wirken sie anders - heller? 
Da nehmen wir sie bewusster wahr. Dazu ist Licht ja auch da, um in der Dunkelheit 
Orientierung zu geben. 

Wie wäre Advent und Weihnachten ohne diese Lichter? Sicher, manchmal ist all dieser 
Lichterglanz zuviel des Guten – spätestens, wenn wir über die Energie nachdenken, die für 
Erzeugung, Betrieb und Entsorgung aufgewendet werden muss. Und doch sind sie auch 
schön, tun gut. 

Advent und Weihnachten ist für Viele eine der schönsten Zeiten im Jahr, gerade zum Beispiel 
auch wegen der Lichter, Kerzen, aber auch schön geschmückte Häuser, duftender Tee, Kaffee 
oder Glühwein, Kaminfeuer, Zeit miteinander und manches andere gehören dazu. Gemütlich 
soll es sein – eben schön. 

Advent und Weihnachten ist eine schöne, aber genauso heikle Zeit. Warum? Weil 
daran oft hohe – zu hohe Erwartungen geknüpft werden: an andere und an uns selbst. Dabei 
mögen teils Kindheitserinnerungen oder auch Kindheitsträume eine Rolle spielen. Doch 
genauso, dass sich viele überfordern, weil sie in diese Zeit alles reinpacken, was das ganze 
Jahr über zu kurz kommt: Besinnlichkeit und Ruhe, Zeit für sich selbst und mit anderen 
verbringen wird meist großgeschrieben. Andererseits sollte trotzdem alles Mögliche erledigt 
werden: Einkaufen und Weihnachtsgeschenke besorgen in schön geschmückten 
Einkaufszentren (Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern fallen in diesem Jahr weg…), 
Basteln, backen, schmücken, Besuche machen usw. 

In diesem Jahr wird wohl manches anders sein als sonst. Aber Advent und Weihnachten wird 
es trotzdem geben. Es kommt auf uns an, was wir draus machen (können). Eine Chance 
könnte darin liegen, wirklich mal mehr zur Ruhe zu kommen, an andere zu denken und mit 
ihnen Zeit zu verbringen; wenn es persönlich nicht sein soll, geht es ja auch telefonisch oder 
virtuell. Das haben wir ja inzwischen – notgedrungen - ganz gut geübt. 

Wichtig ist, dass wir besonders auch all diejenigen nicht vergessen, die jetzt oft noch 
einsamer sind, weil sie kein Internet haben, damit nicht umgehen können, weil es sie 
überfordert. 

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. So steht es schon in einem der 
ganz alten Bücher der Bibel, bei Jesaja 9. Auch damals schon mussten Menschen Krisenzeiten 
durchstehen. Jesaja lenkt mit seinen Worten den Blick weg von der Krise dorthin, wo es hell 
ist. Licht scheint in die Dunkelheit, in die Sorge, Angst, Verzweiflung herein: Gottes Licht! 
Dieses Licht ist der Grund, weshalb es Advent und Weihnachten überhaupt für uns gibt. Wir 
sollen nicht länger im Dunkeln tappen, sondern bei Gott ist Hilfe, Hoffnung, Heil. Wir warten 
auf Jesus das Licht der Welt und doch ist es schon längst auch da – leuchtet hier und dort 
auf, auch in uns. Auch wir dürfen – nicht nur in der Adventszeit - für andere Licht sein, für sie 
da sein, mithelfen, dass ihr Leben hell wird.  

Eine schöne und helle Adventszeit wünschen Ihnen Erika und Daniel Haffner 
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Ablesung der Wasserzähler 2020 
- Erfassen Sie Ihren Zählerstand! 
 

In den letzten Tagen wurden die Ablesekarten zur 
Wasserabrechnung 2020 verschickt. 
Zur Vorbereitung der Abrechnung bitten wir Sie, uns wieder die 
Zählerstände Ihrer Wasseruhren mitzuteilen. 
Die Mitteilung können Sie über den folgenden Link vornehmen:  
https://www.ablesen.de/moensheim/ 
Oder werfen Sie die ausgefüllte Ablesekarte einfach in den 
Rathausbriefkasten. 
Bitte teilen Sie uns die Zählerstände umgehend mit. 
Wenn wir keine Mitteilung von Ihnen erhalten, werden wir den 
Zählerstand anhand des Vorjahresverbrauchs schätzen. 

Ablesebeispiel

einreise aus Corona-Risikogebieten
Seit dem 8. November 2020 gilt die neue Verordnung des Sozialministeriums zu 
Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavi-
rus SARS-CoV-2.

Wenn Sie sich in den letzten zehn Tagen vor Ihrer Einreise nach Baden-Württemberg 
einreisen in einem Gebiet aufgehalten haben, das in diesem Zeitraum Risikogebiet 
nach Absatz 4 war oder noch ist, sind Sie verpflichtet, sich unverzüglich nach der 
Einreise auf direktem Weg in ihre Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, 
eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeit-
raum von zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern.

Mit nachfolgendem Formular können Sie uns Ihre Rückkehr aus einem Risikogebiet 
anzeigen: Meldung nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet.

Außerdem müssen Sie die digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und die Bestäti-
gung, die Sie nach deren Ausfüllen erhalten, mit sich führen.

Wir bitten Sie, die Verordnung einzuhalten. Den Verordnung-
text können Sie sich im Anschluss herunterladen.

Eine aktuelle Übersicht über die Risikogebiete finden Sie im  
Internetauftritt des Robert-Koch-Instituts: Liste der Risiko- 
gebiete.



4   |    amtsblatt mönsheim • 26. november 2020 • Nr. 48

öffnungszeiten Rathaus

Montag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

gemeindeveRwaltung

E-Mail: rathaus@moensheim.de
telefonzentrale 9253-0
Frau Freiberg Fax 9253-10
bürgermeister
Herr Fritsch 9253-15
vorzimmer, amtsblatt, vermietungen
alte Kelter und festhalle
Frau May 9253-22
geburten, heiraten, sterbefälle, 
sozial- und Rentenangelegenheiten, 
friedhofswesen
Frau Freiberg 9253-11
einwohnermeldeamt, Pässe
Frau Hahn 9253-12
bauamt, gewerbeamt, Ordnungsamt,
Personalwesen, gutachterausschuss
Herr Arnold 9253-13
gemeindekämmerei, steueramt,
vermietungen sporthalle
Herr Scheytt 9253-20
gemeindekasse, verbrauchsabrechnungen, 
verwaltung gemeindegrundstücke, 
wohnbauförderung
Frau Gille 9253-23
soziales netzwerk der gemeinde mönsheim
Mo. 10 – 12 Uhr + 14 – 16 Uhr
Mi., Do., Fr. 10 – 12 Uhr
Telefon: 07044 9253-14
Ordnungsamt
Dirk Albrecht 0159 04237136
alte Kelter 9253-27
freibad
Bademeister 907471
Fax 907469
grund- und hauptschule appenberg
Sekretariat Frau Eder 5454
Fax 914680
Hausmeister Herr Hecker-Fritz 914682
Kindergärten
Grenzbachstraße 7744
Baumstraße 914710
Wassermeister 9039517*
 *(Weiterleitung auf Mobilfunk)
Kläranlage grenzbach
Herr Ludwig (vor Ort) 8558 od.
 0160 96997346
Herr Bachmaier 0711 28946552 u.
 0173 7275913
appenbergsporthalle
Hausmeister Herr Christiansen 5335
bauhof heckengäu 
75449 Wurmberg, Öschelbronner Str. 64
Telefon 07044 903194
Fax 07044 9039516
E-Mail: info@zvbh.de

wiChtige telefOnnummeRn

euronotruf-nummer 112
Integrierte Leitstelle 07231 12940
Feuerwehrhaus 2332573
Feuerwehrkommandant H. Oliver Pfrommer
Polizei-notruf 110
71296 Heimsheim, Marktplatz 2 07033 31457
Polizeirevier Mühlacker,
Enzstraße 22 07041 9693-0

deutsches Rotes Kreuz 112
Rettungsleitstelle Pforzheim-Enzkreis e.V.
Krankentransport und 
unfallrettung 19222
diakoniestation heckengäu 8686
Büro Wimsheim Fax 8174
forstamt
Herr Schiz 07233 942246
schornsteinfegermeister 07044 9168655
Herr Mumm Fax 07044 9168657
straßendienst (außerorts)
Straßenmeisterei Maulbronn 07043 951940
tierheime
Böblingen 07031 25010
Pforzheim 07231 154133
haus heckengäu 
Altenpflegeheim Heimsheim 07033 5391-0
enbw (bei stromstörungen)
Regionalzentrum Nordbaden
Störungsstelle 0800 3629477
Service-Hotline 0800 9999966
Kirchen
Telefonnummern finden Sie unter:
„Kirchliche Nachrichten“

öffnungszeiten 
landRatsamt enzKReis

Montag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung 07231 30890

sOziale dienste

dRK Kreisverband 
Pforzheim-enzkreis e.v.
Rettungsdienst/Krankentransport 19222
Kurse 07231 373-220
(Erste Hilfe, EH am Kind, EH für Sport, Betriebs-
helfer, LSM für Führerscheinbewerber)
essen auf Rädern (menüservice)
Frau Uibel 07231 373-240
r.uibel@drk-pforzheim.de
seniorenerholung + seniorenreisen
Frau Fiedrich 07231 373-230
u.fiedrich@drk-pforzheim.de
seniorenzentrum + tagespflege
Telefon 07041 819-0
betreutes wohnen Mühlacker + Ötisheim
Frau Heidt 07041 819-500
betreutes wohnen Neuenbürg
Frau Weingärtner 07082 600-93
i.weingaertner@drk-pforzheim.de
Consilio
Bahnhofstraße 86, 75417 Mühlacker
DemenzZentrum  07041-8974500
Beratungsstelle für Hilfen im Alter
Gebiet Heckengäu  07041-89745023
Caritas ludwigsburg - 
waiblingen – enz
Zeppelinstraße 7, 75417 Mühlacker
Telefon 07041 5953
Dienstag ganztags
Mittwoch nachmittags
Donnerstag vormittags
Sozial- und Lebensberatung, Vermittlung von 
Kuren und Erholungen

soziale dienste Pforzheim/enzkreis ggmbh
Habermehlstraße 15, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 14424-0, Fax: 07231 14424-14
Mobiler Dienst und Essen auf Rädern
Jugendamt enzkreis
Frau Bickel 07231 3081784
Nadine.Bickel@enzkreis.de
beratungsstelle für eltern,
Kinder und Jugendliche in Pforzheim
Telefon 07231 30870
Bietet kostenfreie und vertrauliche Beratung 
und Therapie bei Fragen und Problemen. In Kri-
sensituationen können Sie sofort einen Termin 
erhalten.
tagesmütter enztal e.v.
Bahnhofstraße 96, 75417 Mühlacker
Telefon 07041 8184711
info@tagesmuetter-enztal.de
freundeskreis für suchtkrankenhilfe
Verschiedene Selbsthilfegruppen für Alkohol-
kranke und deren Angehörige
Do. 19.00 Uhr im Haus der Begegnung/Leonberg
Telefon 07033 31583 oder 07152 25696
Fax 07033 31881
Psychosoziale beratungs- und behandlungs-
stelle für alkohol- und medikamentenproble-
me, bwlv baden-württembergischer landes-
verband für Prävention und Rehabilitation 
ggmbh
Luisenstraße 54 – 56, 75172 Pforzheim
Telefon 07231 139408-0
Fax 07231 139408-99
Sprechstunde Mo. 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
wohnberatungsstelle für ältere und 
behinderte menschen, Kreisseniorenrat e.v.
Ebersteinstraße 25, 75177 Pforzheim
Telefon 07231 357717
Fax 07231 357708
telefonseelsorge nordschwarzwald
Telefon 0800 1110111
Kiste
Hilfen für Kinder und Jugendliche von psychisch 
und suchtkranken Eltern und mit Gewalterfahrung
Hohenzollernstr. 34, 75177 Pforzheim
Telefon 07231 30870
sterneninsel e.v.
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst
für Pforzheim und Enzkreis
Wittelsbacherstraße 18, 75177 Pforzheim
Fon: 07231 8001008, mail@sterneninsel.com
www.sterneninsel.com

veRsiCheRungsanstalt

deutsche Rentenversicherung
Freiburger Straße 7, 75179 Pforzheim
Telefon 07231 9314-20
Fax 07231 9314-60
aussenstelle.pforzheim@drv-bw.de
Mo., Di., Mi. 8.00 – 12.00 und
 13.00 – 16.00 Uhr
Do. 8.00 – 12.00 und
 13.00 – 18.00 Uhr
Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
Deutsche Rentenversicherung
Kelterplatz 7, 75417 Mühlacker
Terminvereinbarung unter:
Telefon 07231 931420

öffnungszeiten und telefOnnummeRn 
ÖFFENTLICHER EINRICHTUNGEN
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amtliches

aus dem gemeinderat

einladung gemeinderatssitzung

einladung zur gemeinderatssitzung am 26. november 2020

Am Donnerstag, den 26. November 2020 findet um 19:30 Uhr in 
der Festhalle bei der Appenbergschule eine öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates statt.

Öffentliche Tagesordnung:
1. Begrüßung und Festlegung Protokolldienst  
2. Nachbesetzung von Ausschüssen und Gremien
3.  Forstwirtschaftsplan 2021
4. Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Wimsheimer 

Straße“
a) Beratung und Beschlussfassung über die aus der Öffent-

lichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum nochmals 
ausgelegten überarbeiteten Entwurf eingegangenen 
Stellungnahmen

b) Beschlussfassung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften „Wimsheimer Straße“ als Satzungen

5. Örtliche Bauvorschrift „Leonberger Straße / Brunnenstraße“
a) Beratung und Beschlussfassung über den räumlichen 

Geltungsbereich
b) Beratung und Beschlussfassung über den Satzungsentwurf 

der örtlichen Bauvorschrift mit den Regelungsinhalten
c) Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung des 

Satzungsentwurfs der örtlichen Bauvorschrift und die Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange zum Satzungsentwurf

6. Interkommunale Wasserversorgung Friolzheim/Mönsheim/
Wimsheim/Wurmberg
Beschlussfassung über den Entwurf der Zweckverbandssat-
zung

7. Erschließung Steiggärten III
Übernahme Kosten Stützmauer

8. Vorschlag neuer Belag im Bereich zwischen historischer 
Mauer und neuem Rathaus

9. Genehmigung von Spenden / Schenkungen
10. Bekanntgaben; Verschiedenes

hinweise
nach der aktuellen Corona-verordnung der landesregierung 
sind u.a. die sitzungen kommunaler gremien möglich. es 
sind aber die strengen hygiene- und abstandsvorschriften 
zu beachten. insbesondere gilt:
•	 bis sie ihren Platz eingenommen haben, müssen sie im 

gebäude den mund-nasen-schutz tragen.
•	 wenn sie krank sind, oder die typischen Corona-sympto-

me aufweisen, dürfen sie nicht an der sitzung teilnehmen
•	 zuhörer müssen sich beim betreten des sitzungssaals in 

die dort ausgelegte liste eintragen
Obwohl die sitzung in der festhalle stattfindet, können wir 
nur eine begrenzte anzahl an zuhörern zulassen. wir bitten 
dafür schon jetzt um verständnis.

Da wir die Sitzung so zügig wie möglich 
durchführen möchten, fehlen auf der Ta-
gesordnung die sonst üblichen Punkte „An-
fragen“. Sie können diese natürlich auch so 
jederzeit, am besten per E-Mail, an die Ge-
meindeverwaltung oder an mich persön-
lich richten.

gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister

Soziales Netzwerk

Das Büro befindet sich im Rathaus Schulstraße 2 im 1. Oberge-
schoss
Öffnungszeiten des Büros sind
Montag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr
Mittwoch bis Freitag von 10 bis 12 Uhr
in dieser Zeit sind wir auch telefonisch unter 9253-14
oder per E-Mail unter sozial.netz@moensheim.de erreichbar.

büro des sozialen netzwerks mönsheim
Haben Sie Fragen rund ums Alter?
Benötigen Sie Informationen über Unterstützungsangebote?
Das Beratungsangebot ist kostenlos, die Inhalte der Gespräche 
werden vertraulich behandelt.
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.

Kein "Offener bücherschrank" - aber bücher im Karton
Wegen den Bauarbeiten auf dem Marktplatz kann leider der 
"Offene Bücherschrank" vorübergehend nicht geöffnet werden. 
Sobald der neue Belag auf dem Platz fertig ist, wird der Bücher-
schrank natürlich wieder geöffnet.
Wir haben am Eingang zur Küche in der Alten Kelter einen Karton 
mit Büchern stehen, den wir regelmäßig wieder auffüllen, bitte 
bedienen Sie sich.

adventsbücherkiste
Es geht jetzt mit schnellen Schritten auf den Advent zu, deshalb 
haben wir einen Karton mit weihnachtlichen Büchern vor den Kü-
cheneingang der Alten Kelter gestellt, viel Spaß beim Lesen.

einkaufsfahrt
Am freitag, 27. november findet die nächste Einkaufsfahrt statt. 
Natürlich müssen die Corona-Hygieneregeln eingehalten wer-
den. Es können immer nur 2 Fahrgäste befördert werden und im 
Fahrzeug muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.
Das Soziale Netzwerk Mönsheim bietet einmal wöchentlich eine 
Einkaufsfahrt zu den verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten der 
Gemeinde Mönsheim an. Wenn Sie diesen Service nutzen möch-
ten, melden Sie sich bitte beim Sozialen Netzwerk Mönsheim an. 
Sie werden am Einkaufstag zu Hause abgeholt. Die Uhrzeit be-
sprechen Sie mit dem Fahrer direkt. Das Angebot ist kostenlos, da 
es von der Gemeinde Mönsheim unterstützt wird und die Fahrer 
ehrenamtlich tätig sind.
Wir freuen uns, wenn unser Service genutzt wird, rufen Sie uns 
an!!

wir bieten einen einkauf–bringdienst an!
Wenn Sie etwas benötigen, melden Sie sich bitte bei uns und 
wir werden einen Bringservice organisieren. Es meldet sich bei 
Ihnen der Einkäufer, Sie schreiben eine Einkaufsliste oder geben 
Sie telefonisch durch und die Einkäufe werden Ihnen nach Hause 
gebracht.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie wegen Ihrem Alter oder Vorer-
krankungen zu der gefährdeten Personengruppe gehören, als 
Arzt oder Pfleger tätig sind oder sich in häuslicher Qarantäne be-
finden.

Ruf doch mal an!
Es gibt viele Einschränkungen zurzeit, viele Veranstaltungen kön-
nen nicht stattfinden, selbst private Treffen müssen auf ein Mini-
mum reduziert werden, das heißt man trifft sehr wenige Perso-
nen.
Zusätzlich zum Mönsheimer Morgenohr möchten wir Sie moti-
vieren, greifen Sie zum Telefon, rufen Sie Menschen an, die Sie 
sonst vielleicht regelmäßig beim Sport, beim Einkaufen oder 
sonstigen Veranstaltungen sehen. Oder melden Sie sich bei Ver-
wandten, von denen Sie schon lange nichts mehr gehört haben. 
Vielleicht ist jetzt die Zeit sich mal wieder bei alten Klassenkame-
raden zu melden, ich bin mir sicher sie freuen sich.
Natürlich freuen sich die meisten Personen auch über eine Post-
karte oder Brief, überhaupt wenn es total unerwartet kommt 
freut man sich besonders. Überraschen Sie doch jemanden.
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eine unterstützende nachbarschaft ist wichtig in mönsheim, 
jetzt mehr denn je! 
Bitte unterstützen Sie sich gegenseitig.
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, melden Sie sich 
bitte telefonisch beim Sozialen Netzwerk Mönsheim unter der 
Telefonnummer 07044/ 925314.

winterdienst
Wir wissen nicht ob in dem kommenden Winter Schnee fällt, aber 
wenn Schnee fällt kann es für manche Mönsheimer ein Problem sein. 
Deshalb suchen wir Ehrenamtliche, die bereit sind, für Mönshei-
mer, die den Winterdienst nicht mehr selbst ausführen können, 
den Winterdienst zu übernehmen.
Sie bekommen dafür eine kleine Aufwandsentschädigung.

advent, advent ein lichtlein brennt
Zum Advent gehören auch Mistelzweige. Der mistelzweig wird 
länger als weihnachtliche Dekoration verwendet, als der Weih-
nachtsbaum. Dieser zog erst im 18. Jahrhundert in die Wohnzim-
mer ein. Der mistelzweig hat besonders im englischsprachigen 
Raum eine besondere Bedeutung. Man sagt, wer sich unter ei-
nem mistelzweig küsst, wird ein glückliches Paar werden. Die 
alte Tradition besagt, dass die Frau, die unter dem mistelzweig 
steht, den Kuss nicht verwehren kann. Tut sie es doch, so kann sie 
davon ausgehen, dass sie auch im nächsten Jahr noch ledig ist. In 
fast allen Ländern steht der mistelzweig für Glück oder Versöh-
nung. Ein zerstrittenes Ehepaar verträgt sich so zum Beispiel mit 
einem Kuss unter dem mistelzweig wieder. Es ist ein besonders 
schöner Brauch in der Weihnachtszeit, wo es doch vor allem um 
die Liebe geht.
Bestimmt überlegen Sie, wo Sie dieses Jahr einen Mistelzweig er-
werben können.
Ab dem 1. Advent wird vor dem Rathaus ein Stand mit Mistel-
zweigen stehen, dort dürfen Sie sich bedienen. Wir freuen uns 
über eine Spende von Ihnen. Der Erlös soll je nach Betrag ver-
schiedenen gemeinnützigen Organisationen zu Gute kommen. 
Schon im Voraus vielen Dank dafür.
Und natürlich auch dem Ehrenamtlichen (ohne Socken), der die 
Mistelzweige spendet, vielen Dank!

bekanntmachungen

bericht zur verbandsversammlung am 17. november 2020
Am 17.11.2020 fand in der Hagenschießhalle in Wimsheim die 
zweite Verbandsversammlung in diesem Jahr des Zweckverbands 
Bauhof Heckengäu statt. Kurz vor dem Jahreswechsel informierte 
die Verwaltung über den voraussichtlichen Abschluss des Haus-
haltsjahres 2020. Aktuell wird das Haushaltsjahr 2020 mit einer 
Unterschreitung der Ansätze in Höhe von rund 140.000 Euro 
abschließen. Diese Einsparungen resultierten im Wesentlichen 
aus dem Verzicht der sofortigen Nachbesetzung der Stelle des 
Werkstattleiters im Frühjahr und Einsparungen beim Erwerb von 
Maschinen für den Bauhof. Die Stelle des Werkstattleiters wurde 
inzwischen zum 01.12. wiederbesetzt. Nach dem Ausblick zum 
vergangenen Jahr wurde der Haushalt für das kommende Jahr 
2021 vorberaten. Die Zahlen des Vorentwurf 2021 beinhalten die 
tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten, im Übrigen ori-
entieren sich die Planansätze im Wesentlichen an den vorläufigen 
Abschlusszahlen des aktuellen Jahres. An neuen Investitionen ist 
für das kommende Jahr die Erstellung der Materialboxen sowie 
die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs vorgesehen.

Von Seiten der Verbandsversammlung wurde die Verwaltung 
mit der Ersatzbeschaffung des vorgenannten Fahrzeuges an den 
wirtschaftlichsten Bieter beauftragt. Das Ersatzfahrzeug, konkret 
ein Transporter mit Allradantrieb und Kipper, wird für rund 47.500 
Euro erworben.
Ebenfalls einstimmig wurde die Einführung eines Jobrad-Ange-
bots für die Mitarbeiter des Zweckverbands Bauhof Heckengäu 
beschlossen. Dadurch wird unseren Beschäftigten ermöglicht, 
ein Fahrrad oder Pedelec über den Arbeitgeber zu leasen. Wir 
möchten damit unsere Attraktivität als Arbeitgeber steigern und 
unsere Belegschaft im Rahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung unterstützen.
Mario Weisbrich
Verbandsvorsitzender

fundsachen

1 Laufrad
1 Haarschmuck mit Perlen
näheres beim Rathaus mönsheim, tel. 9253-11

Abfall aktuell

1. Weihnachtsfeiertag    

2. Weihnachtsfeiertag
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1   Di                                                                   
2   Mi                         14:00-17:30 9:00-12:30    E-Geräte*
3   Do                                                                  
4   Fr                          14:00-17:30 9:00-12:30    
5   Sa                         13:00-16:00 8:30-11:30    
6   So                                                                  
7   Mo     ✘                                                          
8   Di                                                                   
9   Mi                         9:00-12:30   14:00-17:30  
10 Do                                                                  
11 Fr                          9:00-12:30   14:00-17:30  
12 Sa                         8:30-11:30   13:00-16:00  
13 So                                                                  
14 Mo                                                                 
15 Di                          14:00-17:30                      
16 Mi                                                                  
17 Do                  ❏     14:00-17:30 9:00-12:30    
18 Fr                   ●                                              
19 Sa                         13:00-16:00 8:30-11:30    
20 So                                                                  
21 Mo     ✘                                                          
22 Di                                              14:00-17:30  
23 Mi                                                                  
24 Do Dep. geschl.     geschlossen  geschlossen   
25 Fr                                                                   
26 Sa                                                                  
27 So                                                                  
28 Mo                                                                 
29 Di                                                                   
30 Mi                         14:00-17:30 9:00-12:30    
31 Do Dep. geschl.                                              

* Kühl-, Elektrogroßgeräte und Sperrmüll werden auf
Anforderung entsorgt. (Erläuterungen siehe Seite 8.)
Bitte 10 Tage vorher beim Rathaus anmelden.
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samstags großer andrang bei entsorgungszentrum  
hamberg in maulbronn – vorzeitige schließung möglich
Samstags herrscht beim Entsorgungszentrum Hamberg in Maul-
bronn derzeit großer Andrang. Aufgrund der aktuell coronabe-
dingten Zugangsbeschränkung ist es zuletzt bei der Einfahrt in 
den Recyclinghof zu langen Wartezeiten gekommen. Das Amt 
für Abfallwirtschaft des Enzkreises weist daher darauf hin, dass 
bei großem Andrang das Entsorgungszentrum vorzeitig, also vor 
12:15 Uhr, schließt. Damit soll das Ansteckungsrisiko für Anliefe-
rer und Betriebspersonal verringert werden. 
Wer etwas zu entsorgen hat, sollte die betreffenden Gegen-
stände bereits beim Einladen in sein Fahrzeug in die Fraktionen 
Holz (Außenbereich und Innenbereich), Metall und Sperrmüll 
vorsortieren. Dadurch kann das Entladen im Entsorgungszent-
rum beschleunigt sowie die Aufenthaltsdauer verkürzt werden. 
Grundsätzlich sollten Anlieferer wirklich nur dann zum Hamberg 
kommen, wenn die Entsorgung dringend notwendig und unauf-
schiebbar ist. 
Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg muss beim Besuch von öffentlichen Einrichtungen - und 
dazu zählen das Entsorgungszentrum beziehungsweise die Recy-
clinghöfe - ein Mund- und Nasenschutz getragen werden.
Personen, die sich nicht an diese Vorgabe halten und keine ärzt-
liche Befreiung haben, werden gemäß der Corona-Verordnung 
von der Anlieferung ausgeschlossen.
Wer sich krank fühlt beziehungsweise coronatypische Symptome 
wie Fieber, trockenen Husten oder eine Störung des Geschmacks- 
oder Geruchsinnes aufweist oder in den vergangenen 14 Tagen 
mit einer infizierten Person in Kontakt stand, darf die Deponie 
und die Recyclinghöfe nicht aufsuchen. 

freizeit, bildung & Kultur

lokale agenda im heckengäu

agenda im heckengäu wimsheim-friolzheim-mönsheim-
wurmberg
ag: soziales, gesundheit, bildung und Kultur
single treff Ü 59
Im März 2019 hatten wie 10-jähriges Jubiläum. All die Jahre ha-
ben wir viel unternommen. Sowohl in der Gruppe als auch zu 
zweit oder zu viert.
Zur 10-Jahresfeier sind wir an den Brombachsee im Altmühltal 
gefahren und hatten einen erlebnisreichen Tag.
Wir sind froh, über die vielen Freundschaften die über die Jahre 
entstanden sind.
Leider sind wir dieses Jahr durch Corona etwas eingeschränkt. 
Aber mit Telefon und Whats App sind wir doch alle miteinander 
in Verbindung.
Außerdem waren ja Wanderungen und Biergartenbesuche mög-
lich.
Vier Singels sind mit dem Bus an den Donaudurchbruch gefah-
ren, was ihnen sehr gut gefallen hat.
Einige Beispiele was wir 2019 unternommen haben.
februar: Kegeln
Gasometer Pforzheim „Wunderwelt Korallenriff“
Zehntscheune Friolzheim „Weddingdreams“, Musik
märz: Grofe Theater, Mühlacker „Liebe Frust und Schwiegermütter“
Rundwanderung um Steinegg
Kommunales Kino mit Frühstück
Zehntscheune Friolzheim „Balalaika-Ensemble“
Wanderung von Iptingen nach Nussdorf ins „Kunstwerk“
Pforzheim „Goldstadt-Fieber“
april: Tag der offenen Tür im Bürgerhaus Haidach
Ostermarkt im Kulturhaus Osterfeld
mai: Wanderung zur Burg Liebeneck
Zehntscheune Friolzheim „Es lebe die Operette“
Evang Kirche Mönsheim „Euphonium Dreams“
Tagesfahrt anl. 10-jähr. Bestehen

Juni: Rundwanderung Kuppelzen und Büchelberg
Zehntscheune Friolzheim „4. JazzOpenAir“.
Juli: Europa-Rundwanderweg „einmal um den Dobel“
Nachtspaziergang durch Dillweißenstein
august: Das Strohländle auf dem Engelberg „Ab ins Stroh“
Rundwanderung um Perouse
september: Zehntscheune Friolzheim „voilà cést ca - Chancona-
bend
Oktober: Theater Pforzheim, Oper „Rigoletto“
Wanderung durchs Würmtal
Zehntscheune Friolzheim Vortrag „Schutz vor Enkeltrick“
Kl. Wanderung durch den Enzauenpark
november: Einkehr in Besenwirtschaft „d`Scheuer“ in Flacht
Martinsgans-Essen
dezember: Adventsfrühstück in der Bäckerei Jäkle Friolzheim
Und natürlich fand immer ein monatlicher Stammtisch in ver-
schiedenen Lokalitäten statt!
Unser Stammtisch findet im Winterhalbjahr sonntagmittags statt. 
– Neugierig?
Informationen bei Barbara Weber 07044 909816

Kindergärten

gemeindekindergarten

Villa Kunterbunt

Sie leuchten wie Sterne,
Lichterkinder
und liefen stolz wie Bolle mit ihren Laternen,
Lichterkinder.
Zuerst im Garten, dann nach Haus
und zwischendurch natürlich mit Applaus.
Selbstverständlich war das definitiv nicht,
fällt dieses blöde Virus doch so schwer ins Gewicht.
Vieles ist ja doch erlaubt,
auch wenn es viel Zeit und Nerven raubt.
Umdenken in so Zeiten ist gefragt,
Und IHR habt einfach alle wieder überragt.
Den Kindern in so schweren Zeiten ein mittlerweile doch so fes-
tes Ritual trotzdem zu ermöglichen, bedeutet uns nicht nur als 
Eltern sehr viel, sondern auch den Kindern.
Lange haben sie auf diesen Abend hingefiebert und erzählen 
heute immer wieder davon.
Vielen Dank für Eure tolle Arbeit, euer Engagement und eure Lei-
denschaft!
Schön, dass es euch gibt!
DANKE!
Die Eltern der Villa Kunterbunt

imPRessum 
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Naturkindergarten Mönsheim

Pressebericht von den waldwichteln aus mönsheim
Eine besondere Spende bekamen wir bereits schon im Frühjahr 
von der Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim.
Die Spende wurde aus Mitteln des VR-GewinnSparen erbracht. 
Auf diese Weise konnte die Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim 
eG im vergangenen Jahr Schulen, Kindergärten und Vereine mit 
rund 5.300 Euro fördern. So unter anderem auch unser neues 
Hochbeet.
Mittlerweile konnten wir üppige Kohlrabis, eine Sonnenblume 
sowie Tomaten daraus ernten.
Ganz herzlich bedanken sich die Mönsheimer Waldwichtel bei 
der Raifeisenbank Wimsheim-Mönsheim für diese großzügige 
Spende.

schulen

Förderverein Appenbergschule e.V.

mitgliederversammlung 2020 - vertagt auf frühjahr 2021
liebe mitglieder, eltern, förderer und interessenten des  
fördervereins appenbergschule e.v.,
unsere alljährlich im November stattfindende Mitgliederver-
sammlung wird aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-
Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt - voraussichtlich ins Früh-
jahr 2021 - verschoben.
Wir hoffen, dass sich im Frühjahr die Lage wieder deutlich ent-
spannt und wir einen neuen Termin mitteilen können. Derzeit ist 
allerdings die Gesundheit unserer Mitglieder und Interessenten 
am wertvollsten und diese bewahren wir am besten durch das 
Reduzieren von Kontakten.
Bei dringenden Anfragen und Angelegenheiten nehmen Sie ger-
ne mit uns Kontakt per Mail auf: foerderverein2012@googlemail.
com.
Bitte bleiben Sie gesund!
Vorstand, Förderverein Appenbergschule e.V.

LUS Heimsheim

brieffreundschaft mit afrika
Die Klasse 5c der Ludwig-Uhland-Schule startete Anfang Novem-
ber im Deutschunterricht eine Brieffreundschaft mit einer südaf-
rikanischen Schule. Die Brieffreundschaft findet in Kooperation 
mit der Deutschen Schule Durban statt und soll nicht nur den 
Theorie-Praxis-Bezug, sondern auch den interkulturellen Aus-
tausch fördern.
Damit die Schülerinnen und Schüler individuell den Aufbau und 
die Schreibweise eines Briefes in der Praxis erlernen, bekam jeder 
der Teilnehmenden einen festen Brieffreund zugeteilt.
Das Thema des ersten Briefes ist die Frage nach dem Weihnachts-
fest oder den Winterferien. Die Schülerinnen und Schüler be-
schreiben in den Briefen wie sie ganz individuell Weihnachten 
beziehungsweise die Winterferien verbringen. Als Antwort wer-
den sie von den südafrikanischen Schülerinnen und Schülern 
ebenso einen Ablauf des dortigen Weihnachtsfestes erhalten. 
Folgen wird die Vorstellung der unterschiedlichen Schulen und 
Tagesabläufe der Schülerinnen und Schüler in den verschiede-
nen Ländern.
Damit die Klassen in den unterschiedlichen Ländern einen Ein-
druck voneinander bekommen, wurde ein Brief mit einem Foto 
der Heimsheimer Schülerinnen und Schüler verschickt. Auch die 
Klasse 5c darf sich auf ein Foto ihrer Brieffreundschaftsklasse aus 
Südafrika freuen, das sich bereits auf dem Postweg befindet.
Wir freuen uns auf einen regen Briefwechsel und einen schönen 
internationalen Austausch.

aus anderen Ämtern

das Polizeipräsidium Pforzheim informiert: aktion-tu-was: 
einfache Regeln für mehr zivilcourage
Für die Förderung von Zivilcourage setzt sich die Polizei schon 
seit Jahren mit der Aktion-tu-was ein.
Zivilcourage bedeutet, in einer brenzligen Situation im Rahmen 
der eigenen Möglichkeiten, Hilfe leisten.
Damit es den Bürgerinnen und Bürger einfacher fällt im Alltag 
couragiert zu handeln, gibt es sechs Regeln, die Hilfestellungen 
in den oft stressigen und emotionalen Situationen sein können.
Dank Zivilcourage kann oft Schlimmeres verhindert, Straftaten 
aufgeklärt oder sogar verhindert werden.
Regel nummer 1: helfen sie aber bringen sie sich nicht in 
gefahr
Sie sind von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, bei einer Straftat 
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten einzugreifen.
Ein aktives Eingreifen wird dabei nicht verlangt, da es manchmal 
ausreicht, dem Täter zu zeigen, dass er nicht unbeobachtet ist. 
Hierbei wird zudem dem Opfer bewusst, dass es nicht alleine ist. 
Priorität hat zu helfen, ohne die eigene Gesundheit aufs Spiel zu 
setzten und sich selbst in Gefahr zu begeben.
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Regel nummer 2: Rufen sie die Polizei unter 110
Unter der Notrufnummer 110 ist die Polizei für Notfälle rund um 
die Uhr erreichbar.
Wichtig ist, dass Sie den Vorfall kurz aber präzise schildern.
Hierbei bieten Ihnen die 4 W´s eine Orientierungshilfe:
1. Wer meldet?
2. Wo passiert etwas?
3. Was passiert?
4. Warten auf Rückfragen
Damit die Polizei Fragen stellen oder Verhaltenstipps geben kann 
ist es wichtig, dass Sie nicht einfach auflegen.
Regel nummer 3: bitten sie andere um mithilfe
Oft ist es nötig, andere gezielt auf die Situation aufmerksam zu 
machen und ihre Mithilfe zu fordern. Dabei sollten genaue Ver-
haltensanweisungen an die Personen gerichtet werden, denn ei-
ner direkten Ansprache kann sich niemand entziehen.
Regel nummer 4: Prägen sie sich tätermerkmale ein
Verbrechen geschehen nicht selten in Bruchteilen von Sekunden, 
daher sollten Sie die Situation genau beobachten und sich bei-
spielsweise Merkmale des Täters genau einprägen.
Jedes Detail kann wichtig sein, denn oft sind es vermeintliche Ne-
bensächlichkeiten, die am Ende den Ausschlag geben, dass ein 
Verbrechen aufgeklärt und der Täter überführt werden kann.
Regel nummer 5: Kümmern sie sich um Opfer
Erste Hilfe kann Leben retten, daher kümmern Sie sich unver-
züglich um verletze Personen und alarmieren Sie den Rettungs-
dienst. Sind die Opfer schon versorgt, gilt es die Unfallstelle oder 
den Tatort zu meiden, damit die Zufahrtswege für Rettungsdiens-
te und Polizei nicht blockiert werden.
Regel nummer 6: sagen sie als zeuge aus
Viele Täter kommen ohne Strafe davon, weil sich Zeugen nicht bei 
der Polizei melden. Die Polizei ist auf die Hilfe von Zeugen ange-
wiesen, um Straftaten aufzuklären.
Auch Sie könnten einmal in eine Situation kommen, in der Sie 
froh sind, die Unterstützung von Zeugen und Helfern zu haben.
Ihre Polizei

Enzkreis

erste fälle von vogelgrippe in norddeutschland und bayern 
aufgetreten – auch hiesige geflügelhalter zur einhaltung 
von biosicherheitsmaßnahmen aufgefordert
Seit Anfang November breitet sich im Norden Deutschlands die 
Geflügelpest aus; zwischenzeitlich sind dort vorwiegend in den 
Küstenregionen mehr als 200 Fälle bei Wildvögeln und neun Aus-
brüche bei Hausgeflügel aufgetreten. Am 21. November wurde 
die Vogelgrippe im bayrischen Landkreis Passau bei mehreren 
Wildenten nachgewiesen. Darüber hinaus meldeten das Verei-
nigte Königreich, die Niederlande, Frankreich (Korsika), Däne-
mark und Irland Wildvogelfälle beziehungsweise Ausbrüche in 
Nutzgeflügelbeständen.
In Baden-Württemberg wird aufgrund dieser Entwicklung das 
Risiko von weiteren Seucheneinträgen über Wildvögel in Nutzge-
flügelhaltungen, Hobbyhaltungen und zoologische Einrichtun-
gen - in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf des Winters in Osteu-
ropa - als hoch eingestuft. „Daher muss die Biosicherheit in allen 
Geflügelhaltungen einschließlich der Hobbyhaltungen sorgfältig 
überprüft und erforderlichenfalls optimiert werden“, so der De-
zernent für Landwirtschaft, Forsten und öffentliche Ordnung des 
Enzkreises, Dr. Daniel Sailer. Insbesondere müssten direkte und 
indirekte Kontakte des Geflügels und sonstiger gehaltener Vögel 
mit Wildvögeln sowie eine Einschleppung des Erregers über Ein-
streu, Futter und Tränkwasser in die Haustierbestände in jedem 
Fall verhindert werden.
„Die Krankheit ist hoch ansteckend für Geflügel. Deshalb ist es 
wichtig, alle Geflügelbestände, auch kleine Haltungen sowie 
Hobbyhaltungen, vor einer Infektion zu schützen. Zur Einhaltung 
der Grundregeln der Biosicherheit sind alle Geflügelhalter übri-
gens gesetzlich verpflichtet“, ergänzt Dr. Sailer und verweist auf 

die Homepage des Enzkreises unter www.enzkreis.de. Dort sind 
nach Eingabe des Stichworts „Geflügelpest“ konkrete Maßnah-
men für mehr Biosicherheit zu finden; auch eine Vorlage für ein 
Geflügel-Bestandsregister, das die Tierhalter führen müssen, ist 
dort eingestellt.
Unabhängig von der Größe des Bestandes ist nach den Vorgaben 
der Viehverkehrsverordnung jeder Halter von Hühnern, Enten, 
Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Tauben, Truthüh-
nern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, seinen Betrieb vor 
Beginn der Tätigkeit der zuständigen Behörde – in diesem Falle 
dem Veterinäramt - unter Angabe seines Namens, seiner An-
schrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich 
gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungs- und Haltungsart sowie ihres 
Standortes anzuzeigen. „Gerade in Anbetracht der aktuellen Ent-
wicklung ist es für das Veterinäramt unerlässlich, einen Überblick 
über Anzahl und Art der Geflügelhaltungen im Kreis zu gewin-
nen“, betont Dr. Sailer. Der Antrag zur Meldung der Tierhaltung 
kann unter dem Stichwort „Tierhalterantrag“ ebenfalls auf der 
Homepage des Enzkreises heruntergeladen werden.
Die Geflügelpest, auch als Vogelgrippe oder Aviäre Influenza be-
zeichnet, ist eine Infektionskrankheit bei Vögeln, die durch Influ-
enza-Viren hervorgerufen wird. Bei intensivem Kontakt können 
sich auch Menschen anstecken. Eine Übertragung über infizier-
te Lebensmittel gilt aber als unwahrscheinlich. Die Geflügelpest 
ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird daher staatlich 
bekämpft. Als „Klassische Geflügelpest“ wird eine besonders 
schwere Verlaufsform der Krankheit mit aviären Influenzaviren 
der Subtypen H5 und H7 bei Geflügel und sonstigen Vögeln be-
zeichnet. Wilde Wasservögel bilden ein natürliches Reservoir für 
Influenzaviren, insbesondere für deren niedrig-pathogene (also 
wenig potentiell krankmachende) Form. Diese niedrig-pathoge-
nen Influenzaviren können sich bei Wirtschaftsgeflügel, wie bei-
spielsweise Hühnern und Puten, zur hoch-pathogenen Form und 
damit der Klassischen Geflügelpest verändern, die zu erheblichen 
Tierverlusten führt.
Wer weitere Fragen hat, kann sich unter Telefon 07231 308-9401 
an das Verbraucherschutz- und Veterinäramt wenden.

Rente

sechster teil der serie zur grundrente: sozialleistungen 
neben der grundrente
In Deutschland beziehen rund 1,2 Millionen Menschen neben 
ihrer Rente weitere Sozialleistungen wie Wohngeld, Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende, Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsi-
cherung (im Alter oder bei Erwerbsminderung) oder fürsorgeri-
sche Leistungen der Sozialen Entschädigung. Wenn sich nun ab 
2021 die Rente durch den neuen Grundrentenzuschlag erhöht, 
dann ist geplant, dass die zahlenden Stellen automatisch prüfen, 
ob sich die geänderte Rentenhöhe auch auf die Sozialleistung 
auswirkt.
Eine ebenfalls neu eingeführte Freibetragsregelung sorgt aber 
dafür, dass die Sozialleistungsempfänger trotz des Grundrenten-
zuschlags am Monatsende mehr Geld übrig haben werden als 
bislang. Der individuelle Freibetrag liegt für jeden Grundrenten-
bezieher bei 100 Euro zuzüglich 30 Prozent der darüber liegen-
den Rente, wird jedoch auf 50 Prozent des Regelsatzes zur Grund-
sicherung begrenzt: derzeit 216 Euro. Nur der Teil der Rente, der 
diesen Freibetrag übersteigt, wird auf die entsprechende Sozial-
leistung angerechnet.
Die Rentnerinnen und Rentner selbst müssen dabei nichts unter-
nehmen. Die Rentenversicherungsträger übermitteln der Stelle, 
die die Sozialleistung auszahlt, sowohl die Anzahl der persönli-
chen Grundrentenzeiten als auch die durch den Grundrenten-
zuschlag neu berechnete Rentenhöhe. Die automatische Daten-
anforderung durch die Sozialleistungsträger bei der Deutschen 
Rentenversicherung soll im Sommer 2021 starten.
Für weitere Informationen hat die DRV im Internet eine spezi-
elle Themenseite rund um die Grundrente unter http://www.
deutsche-rentenversicherung.de/grundrente eingerichtet. Dort 
finden Interessierte auch die Broschüre „Grundrente: Fragen und 
Antworten“ zum Bestellen oder Herunterladen.
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Energie-Beratungszentrum

eeg-vergütung stromerzeugender anlagen in gefahr - Re-
gistrierung im marktstammdatenregister dringend angehen
das Pv-netzwerk nordschwarzwald ruft alle eigentümer 
von solarstromanlagen und batteriespeichern dringend auf, 
noch nicht gemeldete anlagen beim marktstammdatenre-
gister (mastR) zu registrieren. wer diese formale anforde-
rung nicht erfüllt, verliert den vergütungsanspruch nach 
eeg. vor allem eigentümer älterer Pv-anlagen haben diesen 
entscheidenden schritt noch nicht getan. selbst anlagen, 
deren eeg-vergütung zum Jahresende endet, müssen sich 
im marktstammdatenregister anmelden. das Pv-netzwerk 
nordschwarzwald bittet netzbetreiber und installateure im 
enzkreis und in Pforzheim um unterstützung dabei, noch-
mals alle säumigen betreiber von solarstromanlagen anzu-
schreiben. 
Seit der Freischaltung des Marktstammdatenregisters (MaStR) 
im Januar 2019 sind alle Akteure des Strom- und Gasmarktes 
verpflichtet, sich selbst und ihre Anlagen zu registrieren. Dies be-
trifft Solaranlagen, KWK-Anlagen, ortsfeste Batteriespeicher und 
Notstromaggregate, genauso wie Windenergieanlagen oder kon-
ventionelle Kraftwerke. Anlagenbetreiber (auch Betreiber von 
Bestandsanlagen!) sind aufgerufen, sich bis Ende Januar 2021 im 
MaStR zu registrieren (siehe § 25 Abs. 2 MaStRV). Die Registrie-
rungspflicht gilt auch für die Anlagenbetreiber, die ihre Anlagen 
schon einmal im Anlagenregister bzw. über das PV-Meldeportal 
der Bundesnetzagentur angemeldet hatten. Eine automatische 
Datenübernahme durch die Bundesnetzagentur in das MaStR er-
folgt leider NICHT.
Nach Auskunft der Bundesnetzagentur wurden bundesweit bis-
her weniger als eine Million Solaranlagen im Marktstammdaten-
register gemeldet. es fehlen immer noch mehr als 40% der an-
lagenanmeldungen. In den nächsten Wochen (allerspätestens 
bis zum 31.01. 2021) müssen somit alle bisher noch nicht im 
Marktstammdatenregister angemeldeten Anlagen und Speicher 
gemeldet werden.
Die Meldung erfolgt über das Web-Portal der Bundesnetzagen-
tur: www.marktstammdatenregister.de
Die Netzbetreiber müssen Anlagenbetreiber von an ihr Netz an-
geschlossenen Bestandsanlagen schriftlich darüber informieren, 
dass sie ihre Anlagen im Marktstammdatenregister registrieren 
müssen. Dies sollte mittlerweile in allen Fällen erfolgt sein. Soll-
ten Sie bisher keine Aufforderung von Ihrem Netzbetreiber er-
halten haben, so nehmen Sie die Anmeldung Ihrer Anlage bitte 
trotzdem bis zum 31.01. 2021 vor. Weitere Informationen finden 
Sie auf der Homepage des PV-Netzwerks Nordschwarzwald unter 
www.photovoltaik-bw.de. Sollte Ihnen eine Meldung über das 
Web-Portal nicht möglich sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem 
Netzbetreiber oder dem Installateur der Anlage in Verbindung.

welche folgen hat eine unterlassene oder verspätete 
Registrierung von Pv-anlagen oder stromspeichern?
bestandsanlagen mit einer inbetriebnahme vor dem 
01.07.2017: 
Sollte die Meldung ins MaStR nicht bis zum 31.01.2021 erfolgen, 
werden Förderungen und Abschläge ab dem 01.02.2021 nicht 
mehr ausgezahlt. Sobald der Anlagenbetreiber die Registrierung 
im MaStR nachholt, erfolgt die Auszahlung der einbehaltenen 
ihm zustehenden Vergütungen.
eeg-anlagen mit einer inbetriebnahme zwischen dem 
01.07.2017 und 31.01.2019: 
Die Registrierungsfrist im PV-Meldeportal betrug einen Monat 
nach Inbetriebnahme. Erfolgte die Registrierung verspätet, so 
kann dies zum (teilweisen) Verlust der Förderung der Anlage 
führen. (EEG 2017 § 52 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei 
Pflichtverstößen). Eine erneute Registrierung im MaStR ist bis 
zum 31.01.2021 erforderlich. Erfolgt dort keine Registrierung, 
werden die Förderungen und Abschläge ab dem 01.02.2021 bis 
zur erfolgten Registrierung vom Netzbetreiber nicht ausgezahlt.

neuanlagen: 
Bei Neuanlagen gelten keine Übergangsregeln, sondern die ein-
monatige Registrierungsfrist im MaStR. Eine versäumte oder ver-
spätete Anmeldung einer Neuanlage führt zu Vergütungsverlus-
ten. (siehe § 52 Abs. 1 EEG 2017).
stromspeicher: 
Auch Stromspeicher müssen im MaStR angemeldet werden. Die 
Übergangsfrist für die Registrierung endet am 31.01.2021. De-
tails dazu erläutert das Hinweispapier „EE-Stromspeicher: Regis-
trierungspflichten, Amnestie, Förderung und Abgrenzungen“ der 
Bundesnetzagentur.
Auch registrierungspflichtige Ereignisse (wie z.B. Leistungser-
höhungen oder -verringerungen) sind fristgerecht im MaStR zu 
melden.

aus dem standesamt 

veröffentlichung von alters- und ehejubilaren
Einwohner/-innen der Gemeinde Mönsheim, die im Jahr 2021 
und künftig 70 Jahre oder älter werden und eine Veröffent-
lichung durch Presse und Rundfunk nicht wünschen, werden 
gebeten, dies mindestens acht Wochen vor dem Jubiläum dem 
Bürgermeisteramt Mönsheim mit nachfolgendem abgedrucktem 
Formular mitzuteilen.
geburtstage werden aus datenschutzrechtlichen gründen 
ohne anschrift veröffentlicht.

Abmeldung meines Geburtstags (ab 70 Jahr) / 
Abmeldung unseres Ehejubiläums (ab 50 Jahre) 
 
Name ________________________________________ 
 
Anschrift _____________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
 
Geburtstag / Ehejubiläum am: ____________________ 
 
Urkundenanforderung beim Staatsministerium:  ja / nein 
 
Veröffentlichung im Ortsblatt:                                 ja / nein 
 
Besuch durch die Gemeinde:                                    ja / nein 
 
Die Abmeldung soll für immer gelten:                    ja / nein 
 
 
______________________________________________ 
Datum und Unterschrift 

geburten

Alaia Narvaez Garcia, geboren am 03.10.2020 in Pforzheim
Eltern: Armando Narvaez Contreras und Daniela Garcia Bolaños

eheschließungen

Norman Freiherr von Gaisberg-Schöckingen und Elżbieta Freifrau 
von Gaisberg-Schöckingen, geb. Karkucińska, Mönsheim, am 
31.10.2020
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sterbefälle

Rosemarie Binder geb. Knapp, verstorben am 14.11.2020 in 
Mönsheim

altersjubilare

geburtstage im dezember
wir gratulieren herzlich am: 
08.12. Frau Karin Sloof  zum 70. Geburtstag
13.12. Herrn Konrad Hartmann zum 70. Geburtstag
19.12. Herrn Wolfgang Bauer zum 70. Geburtstag
31.12. Frau Sonja Renner  zum 70. Geburtstag

wir wünschen allen Jubilaren ein schönes geburtstagsfest 
und für die zukunft alles gute.

bereitschaftsdienste 

Ärztlicher wochenenddienst

in lebensbedrohlichen situationen verständigen sie bitte so-
fort den Rettungsdienst unter der europanummer 112.
Den allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie kosten 
frei unter der einheitlichen Rufnummer 116117.

wo und wie ist der ärztliche notfalldienst zu erreichen?
Der ärztliche Notdienst befindet sich im Eingangsbereich des 
Krankenhauses mühlacker in der hermann-hesse-straße 34.

zeiten des ärztlichen notfalldienstes:
montag, dienstag, mittwoch, donnerstag
von 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr
an wochenenden
von Freitag 19.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr
an feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.
vom Vorabend 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr

zeiten der Kinder-notfallpraxis:
mittwoch 15.00 - 20.00 Uhr
freitag 16.00 - 20.00 Uhr
samstag 08.00 20.00 Uhr
sonntag 08.00 - 20.00 Uhr

Teilweise gab es in der Vergangenheit für die Augen-, Kinder- und 
HNO-ärztlichen Notfalldienste noch 0180er Rufnummern. Diese 
werden jedoch ab sofort ebenfalls über die bundesweite Ruf-
nummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.

zahnärztlicher bereitschaftsdienst

Der Zahnärztliche Notdienst kann unter folgender Nummer er-
fragt werden: bereich mühlacker unter 0621 38000816

apothekennotdienst

samstag 28. november 2020
Schlössle-Apotheke Pforzheim, Westliche 80
Telefon 07231 - 4 24 64 20

sonntag 29. november 2020
Neue Apotheke Eutingen, Hauptstraße 111
Telefon 07231 - 5 87 17 78

tierärztliche notdienste

28. november 2020
Praxis Hohlweg
Telefon 07159 18180

29. november 2020
Praxis Kusch
Telefon 07033 529816

Sozialverband VdK
Ortsverband Mönsheim

vdK-Ortsverbände im video-austausch
Der Volkstrauertag konnte in vielen Orten des Altkreises Leonberg 
nur medial durchgeführt werden. Zum Austausch untereinander 
treffen sich die Vorstände der VdK-Ortsverbände des Altkreises 
Leonberg am 28. November im Rahmen einer Videokonferenz.
Wegen der Corona-Pandemie ist das in diesem Jahr die drit-
te Gesprächsrunde des Sozialverbandes, die in medialer Form 
durchgeführt werden muss. Größere Veranstaltungen, wie z. B. 
die traditionelle VdK-Konferenz der Frauenvertreterinnen und die 
VdK-Kreisverbandskonferenz fielen den Kontaktbeschränkungen 
zum Opfer.
Im Rahmen der jetzt anstehenden Videokonferenz wird sich der 
neu gewählte Vorsitzende des VdK-Bezirksverbandes Nordwürt-
temberg, Joachim Steck, den örtlichen Verbänden vorstellen. 
Dabei wird es nicht nur um die Person des neuen Bezirkschefs ge-
hen. Die VdK-Ortsverbände interessieren sich vor allem auch für 
die künftige Entwicklung und die Zusammenarbeit zwischen den 
Basisgruppen und dem Bezirksverband. Joachim Steck war bis-
her bereits mehrere Jahre als Obmann der Schwerbehinderten-
vertreter im VdK Nordwürttemberg und im Landesverband aktiv. 
Er bringt daher besondere Erfahrung zu Themen wie Barrierefrei-
heit, Behinderung und Beruf in die sozialpolitische Arbeit ein.
Informationen zum VdK Ortsverband Mönsheim und zu den wei-
teren VdK-Themen erhalten Sie bei: Hans Kuhnle, 1. Vorsitzender.

diakonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakonie- und Sozialstation Heckengäu e.V. 
Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen.  Wir 
bieten Ihnen: 

•  Alten- und Krankenpflege 
•  Hauswirtschaftliche Versorgung 
•  Tagespflege 
•  Nachbarschaftshilfe 
•  Betreuungsgruppe für demenzkranke Menschen 

Sie erreichen uns persönlich: 

Montag – Freitag  08:30 – 14:00 Uhr 

Tel: 07044/905080 Fax: 07044/9050839 
E-Mail:  info@diakonie-heckengaeu.de 
Internet: www.diakonie-heckengaeu.de 
Lehmgrube 1/1 71297 Mönsheim 

Unser Anrufbeantworter ist außerhalb der Bürozeiten 
geschaltet – wir rufen Sie gerne zurück. 

Beratungsstelle für Hilfe im Alter

sprechstunde 
Am donnerstag, 03.12.2020 findet in Mönsheim eine Außen-
sprechstunde der Beratungsstelle für Hilfen im Alter statt. An-
gesprochen sind ältere Bürgerinnen und Bürger und deren An-
gehörige, die im Zusammenhang mit Alter und/oder Hilfs- bzw. 
Pflegebedürftigkeit einen Beratungs- oder Unterstützungsbedarf 
haben. Angeboten werden u.a. Informationen und Beratung über 
pflegerische und hauswirtschaftliche Hilfen, Pflegeheime, Kurz-
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zeit- und Tagespflege, Betreutes Seniorenwohnen sowie sozial-
rechtliche Beratung wie Leistungen der Sozialhilfe oder Frage-
stellungen zu Vollmachten und Patientenverfügungen.
Die Sprechstunde findet von 10 bis 12 uhr im Rathaus Möns-
heim innerhalb des Sozialen Netzwerkes statt.
bitte melden sie sich telefonisch an und denken sie aufgrund 
der Corona-Regelung an ihren mundschutz 
Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung sowie 
Hausbesuche an
BHA Heckengäu Claudia Füllborn 07041- 89745023 oder 
bha@enzkreis.de

Kirchen 

Evangelische Kirchengemeinde Mönsheim

Bei der Ölschläge 5,
Telefon: 07044 7304; Fax 07044 920484,
E-Mail: Pfarramt.Moensheim@elkw.de
Internet: www.ev-kirche-moensheim.de,
Pfarrerin: Erika Haffner, Pfarrer: Daniel Haffner
Jugendreferentin: Daniela Hirschmüller,
Telefon: 07044 938349
E-Mail: daniela.hirschmueller@outlook.de
1. advent
wochenspruch: Siehe, dein König 
kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer. Sacharja 9,9b
wochenlied: 11 Wie soll ich dich 
empfangen

sonntag, 29. november 2020
10.00 uhr gottesdienst in der Kirche 
Predigttext: Jakobus 5,7-8
Opferzweck: Das Opfer ist für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt
es findet keine Kinderkirche statt

mittwoch, 2. dezember 2020
15.00 Uhr  Konfirmandenunterricht in Wimsheim

samstag, 5. dezember 2020
14.00 Uhr  Adventssingen

mitteilungen
Opfer am 1. advent, sonntag, 29. november 2020
Unser Landesbischof schreibt:
Das Opfer am 1. Advent erbitten wir für die Aufgaben des Gustav-
Adolf-Werks Württemberg, das unsere Glaubensgeschwister in den 
Diasporagemeinden weltweit unterstützt.
Das Gustav-Adolf-Werk ist die Brücke zwischen den evangelischen 
Kirchen in Deutschland und kleinen Gemeinden und Kirchen welt-
weit. Es unterstützt die evangelischen Minderheiten in ihren Aufga-
ben und Herausforderungen, zum Beispiel durch finanzielle Beteili-
gung an sozialen Projekten oder Bauvorhaben, bei der Vergabe von 
Stipendien oder durch die Entsendung von Freiwilligen. Ganz beson-
ders unterstützt das Gustav-Adolf-Werk die evangelischen Kirchen in 
den aktuellen Krisengebieten dieser Welt wie beispielsweise Libanon, 
Syrien, Griechenland und Venezuela. Mit seiner Corona-Nothilfe 
können die Partnerkirchen die Not von von der Corona-Pandemie 
besonders betroffenen Menschen lindern.
Ich bitte Sie herzlich, das Gustav-Adolf-Werk Württemberg mit Ih-
rem Opfer zu unterstützen und darüber hinaus unsere Glaubensge-
schwister in den Diasporagemeinden im Gebet zu begleiten. Denn 
Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater: „Darum, solange wir 
noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber 
an des Glaubens Genossen.“ (Gal. 6,10)
Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung.
Dr. h.c. Frank Otfried July

wichtige hinweise für die gottesdienste
Derzeit müssen alle, die zu Gottesdiensten kommen, namentlich 
erfasst werden. Mit Mundschutz ist dies reichlich anstrengend 
für alle Beteiligte. Deshalb wäre es sehr hilfreich, wenn alle, die 
kommen, jeweils ihren namen und telefonnummer auf einen 
kleinen zettel schreiben, diesen zum Gottesdienst mitbringen 
und am Eingang abgeben würden (die Zettel werden 4 Wochen 
später von uns vernichtet). Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
bitte ziehen sie sich für die gottesdienste warm an! Denn eine 
weitere Vorschrift lautet, dass während der Gottesdienste nicht 
geheizt werden darf, sondern nur davor, damit die Aerosole nicht 
durcheinandergewirbelt werden.

adventssingen
herzliche einladung zum freu-
de bringen!
Gerade, weil in diesem Jahr so 
vieles nicht sein kann, ist es uns 
umso wichtiger, dass wir uns am 
samstag, 5. dezember 2020, um 
14.00 uhr, wieder
auf den Weg machen zu den Häu-
sern von kranken und alten men-
schen. selbstverständlich wer-
den wir – sowie es dann erlaubt 
sein wird – in Kleinstgruppen 
losgehen.
Ob wir in diesem Jahr singen dürfen, wird sich – wie so vieles - 
kurzfristig zeigen. Aber wir können mit einem kleinen Gruß von 
der Kirchengemeinde, den wir entweder mit Abstand an der 
Haustür übergeben oder in die Briefkästen legen, ein wenig Ad-
ventsfreude bringen.
Wir wollen niemanden vergessen! Deshalb sind wir auf Ihre Hil-
fe angewiesen: Bitte rufen Sie bei uns im Pfarramt (Tel 7304) an, 
wenn Sie sich über einen kleinen Besuch oder Gruß freuen wür-
den oder melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie eine Person 
kennen. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.
Für alle, die mitmachen, ist Treffpunkt um 14.00 Uhr im Gemein-
dehaus.

hausgebet im advent
Am 7. dezember werden abends 
um 19.30 Uhr die Kirchenglocken 
läuten und zum diesjährigen öku-
menischen Hausgebet im Advent 
einladen. Es wird an diesem Abend 
in ganz Baden-Württemberg gefei-
ert.
Die Idee, die dahintersteckt, ist, 
dass Menschen sich - wenigstens 
für einen Abend im Advent - ge-
genseitig auf eine kleine Adventsandacht zu sich nach Hause 
einladen. dabei halten wir uns an die derzeit geltenden ab-
stands- und Personenzahlregelungen. trotzdem ist es mög-
lich, im kleinen familienkreis oder auch alleine zu singen und 
zu beten. die welt braucht unsere gebete dringend.
Für diese Adventsandacht liegen in der Kirche kleine Hefte aus. 
Da ist ein Vorschlag für diese Andacht abgedruckt mit Liedern, 
Texten, Gebeten, der direkt übernommen werden kann. Wer Hilfe 
braucht, darf sich gerne bei uns im Pfarramt (Tel 7304) melden.
Wer möchte ist am 7.12. um 19.30 in die Kirche zur Andacht ein-
geladen. 

das zusätzliche gedeck
Ein Platz ist für Jesus! In einigen Familien gibt es diese Tradition. In 
Polen beispielsweise ist sie ein fester Bestandteil des Weihnachts-
essens: Auf dem festlich gedeckten Tisch steht ein zusätzliches 
Gedeck. Dieser Brauch erinnert an die Weihnachtsgeschichte, als 
Maria und Josef in Bethlehem keine Herberge fanden. Der Platz 
für Jesus am Esstisch drückt aus: Er ist präsent und mitten unter 
uns. An Weihnachten feiern wir sein Kommen in die Welt.
Das zusätzliche Gedeck hat noch eine Funktion – es steht für ei-
nen unerwarteten Gast bereit. Das kann ein verspätetes Famili-
enmitglied sein, ein Freund oder Nachbar, der allein ist. Vielleicht 


